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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Brandschutzfassade
mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.
�[0002] Brandschutzfassaden umfassen Brandschutz-
panele, die häufig aus Brandschutzglas bestehen und
zwischen Dichtstreifen gehalten sind. Zwischen zwei an-
grenzenden Brandschutzpanelen besteht dabei ein
Glasfalz. In einer im Fassadenbau häufig durchgeführten
Weise wird von der Fassadenaußenseite her ein An-
druckprofil mit Fassadenschrauben gegen ein Grundpro-
fil fixiert, wobei sich die Fassadenschrauben durch den
Glasfalz erstrecken und das Andruckprofil die Brand-
schutzpanele zwischen den Dichtstreifen fixiert.
�[0003] Brandschutzfassaden müssen vorgeschriebe-
ne Brandschutzerfordernisse erfüllen, wobei eine geeig-
nete Lösung angestrebt wird, die neben dem Erfordernis
ausreichender Brandschutzeigenschaften trotzdem eine
gute Wärmedämmung erreicht.
�[0004] Geforderte Brandschutzerfordernisse betref-
fen nicht nur die gewünschten Standzeiten unter Einwir-
kung hoher Temperaturen, sondern auch die Vermei-
dung der Ausbreitung von Rauch, die Verbreitung von
Flammen oder auch die Erzeugung giftiger Gase sowie
gegebenenfalls die Begrenzung der Temperaturerhö-
hung auf der brandabgewandten Seite.

Stand der Technik

�[0005] In den Fig. 2 und 3 sind Brandschutzfassaden
dargestellt, wie sie im Stand der Technik eingesetzt wer-
den.
�[0006] In beiden Fällen handelt es sich um einen
Schnitt durch eine Fassadenkonstruktion.
�[0007] Bei der in Fig. 2 dargestellten Fassadenkon-
struktion ist eine zweiteilige Tragkonstruktion 4 darge-
stellt, die aus einem Grundprofil 4a und einer Unterkon-
struktion 4b besteht. Die Formgebung der aus dem Stand
der Technik vorbekannten Tragkonstruktion ist nur bei-
spielhaft vorgegeben und für das Verständnis der Brand-
schutzmaßnahmen nicht erheblich. Das Grundprofil 4a
hält Innendichtungsstreifen 5, die, wie in den Fig. 2 und
3 dargestellten Beispielen, auch einteilig gestaltet sein
können. An den Innendichtungsstreifen 5 und zwischen
Innendichtungen und Außendichtungsstreifen 6 liegen
Brandschutzgläser 3 an. Ein Andruckprofil ist unter Ver-
wendung von Fassadenschrauben 9 gegen die Tragkon-
struktion gespannt und fixiert dabei die Brandschutzglä-
ser 3 zwischen den Außendichtungsstreifen 6 und den
Innendichtungsstreifen 5. Im Glasfalzbereich zwischen
den einander zugewandten Stirnseiten der beiden
Brandschutzgläser ist zur besseren Wärmedämmung
zudem ein Dämmsteg angeordnet, der in der im Stand
der Technik üblichen Weise aus leicht brennbarem
Kunststoff, wie PA, PP oder ABS besteht.
�[0008] Um die Brandschutzerfordernisse erfüllen zu

können und insbesondere um zu verhindern, dass bei
dem frühzeitigen Abbrennen des Dämmstegs 1 eine un-
erwünschte Flammen- und Rauchbildung auftritt, werden
im Stand der Technik die bei Brandschutzfassaden ver-
wendeten Dämmstege mit Intumescentstreifen 2 be-
plankt. Intumescentmaterialien sind unter Wärmeeinwir-
kung irreversibel aufschäumende Werkstoffe, die im
Brandfall die für das aufschäumende Material zugängli-
chen Hohlräume im Glasfalzbereich füllen und abdich-
ten.
�[0009] Die Verwendung von Intumescentstreifen be-
sitzt den Nachteil, dass sie neben hohen Materialkosten
einen zusätzlichen Arbeitsschritt bedeutet. Ein weiterer
Nachteil von Intumescentstreifen besteht darin, dass die-
se eine hohe Wärmeleitfähigkeit besitzen und die Isola-
tionswirkung der Dämmstege entsprechend vermindern.
�[0010] Aufgrund der ohnehin verminderten Wirkung
der Dämmstege wurden in der Technik auch Brand-
schutzfassaden wie in Fig. 3 dargestellt ausgeführt. Hier
wird auf die zusätzliche Wärmedämmung im Glasfalz
aufgrund eines Dämmsteges gänzlich verzichtet. Mit
dem Wegfall des sich im Brandfall ungünstig verhalten-
den Dämmsteges entfällt auch die Notwendigkeit, zu-
sätzlich Intumescentstreifen im Glasfalz vorzusehen.
Der Nachteil der in Fig. 3 dargestellten Lösung besteht
allerdings darin, dass auf eine zusätzliche Wärmedäm-
mung im Glasfalz verzichtet werden muss.
�[0011] Die EP 0 320 604 A2 beschreibt ein brandsi-
cheres Verglasungssystem mit Brandschutzverglasun-
gen, wobei im Glasfalz zwischen zwei angrenzenden
Brandschutzverglasungen Isoliermaterial angeordnet
ist. Dieses Isoliermaterial wird vorzugsweise mit einer
Versiegelung abgedeckt. Das Isoliermaterial kann dabei
aus Silikonschaum bestehen, der im Brandfalle verkie-
selt und dann den von den Verglasungselementen be-
grenzten Raum ausfüllt, so dass keine Rauchgase hin-
durchtreten können. Auf diese Weise sollen Tempera-
turerhöhungen im Bereich des Rahmens zuverlässig ver-
hindert werden. Die Fixierung eines fassadenaußensei-
tigen Andruckprofils mittels Fassadenschrauben erfolgt
in separat vorgesehene, mit Innengewinde versehene
Bolzen, die an der Außenseite der Brandkonstruktion an-
geschweißt sind. Die EP 0 320 604 A2 stellt den nächst-
kommenden Stand der Technik dar.

Darstellung der Erfindung

�[0012] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Brandschutzfassade vorzuschlagen, die ohne den Ein-
satz von Intumescentstreifen eine hohe Wärmedäm-
mung erreicht, trotzdem aber die Brandschutzerforder-
nisse erfüllt.
�[0013] Diese Aufgabe wird durch eine Brandschutz-
fassade mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
�[0014] Bevorzugte Ausführungsformen folgen aus den
übrigen Ansprüchen
�[0015] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, ei-
ne eingangs genannte Brandschutzfassade so auszuge-
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stalten, dass sich im Glasfalz ein Dämmkörper befindet,
der aus geschäumtem Material mit geringer Dichte be-
steht. Ein derartiger, in der Fachwelt auch Dämmkeder
genannter Dämmkörper besitzt aufgrund der offenpori-
gen oder geschlossenporigen Struktur mit einer Vielzahl
von individuellen oder miteinander verbundenen Hohl-
räumen sehr gute Wärmedämmeigenschaften. Gleich-
zeitig aber lassen sich überraschender Weise die Brand-
schutzerfordernisse mit einem derartigen intumescent-
freien, geschäumten Dämmkörper aus einem Material
mit geringer Dichte erfüllen, weil ein derartiger Dämm-
körper nur eine sehr geringe Masse besitzt und daher
zwar in Abhängigkeit vom verwendeten Schaumwerk-
stoff, möglicherweise frühzeitig abbrennt, gleichzeitig
aber nur eine sehr geringe Rauchmenge erzeugt und
Brandlast darstellt. Erfindungsgemäß besteht der
Dämmkörper aus einem Kohlenwasserstoff-�basierten
Polymerschaum. Dies besitzt den Vorteil, dass beim Ab-
brennen des Polymerschaums ausschließlich oder weit
überwiegend Wasserstoff und Kohlendioxid, nicht aber
stark toxische Gase freigesetzt werden. In diesem Zu-
sammenhang hat es sich als besonders vorteilhaft er-
wiesen, den Dämmkörper aus PE-�Schaum auszubilden,
weil Polyethylen vollständig zu Wasserstoff und Kohlen-
dioxid verbrennt. Derartige Dämmkörper sind zwar bei-
spielsweise aus der EP 1 127 990 A2 bekannt, allerdings
nicht für eine Brandschutzfassade.
�[0016] Nach einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung umfassen die Dichtstreifen eine einteilige In-
nendichtung. Indem die Dichtstreifen vorzugsweise aus
Chloroprene oder EPDM bestehen, tritt das Brennen des
Dichtungsmaterials ebenfalls erst in einem Temperatur-
bereich bzw. nach einer Einwirkungsdauer auf, welche
für das Erreichen der gewünschten Brandschutzfunktion
vorteilhaft ist.
�[0017] Indem sich die einteilige Innendichtung über
den Schraubkanal des Grundprofils erstreckt und eine
Befestigungsaufnahme zur formschlüssigen Aufnahme
des Dämmkörpers aufweist, lässt sich der Dämmkörper
auf eine bequeme Weise im Glasfalzbereich montieren,
indem dieser in die Befestigungsaufnahme der einteili-
gen Innendichtung eingezogen wird.
�[0018] Weil das Grundprofil geeignete Befestigungs-
ansätze für Innendichtungen aufweist, wird den Innen-
dichtungen auch im Brandfall über einen verlängerten
Zeitraum ausreichende Stabilität verliehen und möglichst
lange mit der Befestigungsschraube eine feste Verbin-
dung aufrechterhalten. Dabei ist nach einer bevorzugten
Ausführungsform die Befestigungsschraube aus hoch-
schmelzendem Metall hergestellt.
�[0019] Um das Brandschutzverhalten der Brand-
schutzfassade weiter zu verbessern, kann zusätzlich auf
dem Andruckprofil fassadenaußenseitig ein oder meh-
rere Zusatzhalter aus Stahl oder Edelstahl angeordnet
sein. Diese zusätzliche Maßnahme ist besonders dann
von Vorteil, wenn das Andruckprofil aus Aluminium be-
steht. Das Andruckprofil aus Aluminium lässt sich im
Strangpressverfahren kostengünstig herstellen und mit

den geeigneten Befestigungsgeometrien für die Außen-
dichtungsstreifen aber auch die fassadenaußenseitig als
Zierelement angebrachten Abdeckleisten versehen. Le-
diglich im Brandfall übernimmt nach dem Abschmelzen
des Aluminium-�Andruckprofils ein oder über die Länge
verteilt mehrere fassadenaußenseitig im Bereich der Be-
festigungsschrauben angeordnete Zusatzelemente aus
Stahl oder Edelstahl die Funktion des Andruckprofils.
�[0020] Die erfindungsgemäße Brandschutzfassade
weist einen Glasfalzbereich auf, in dem sich
ausschließlich eine einteilige Innendichtung, der Dämm-
körper, die Fassadenschrauben sowie gegebenenfalls
Glasklötze für die Brandschutzpaneele befinden. Mit an-
deren Worten befinden sich im Glasfalzbereich keine In-
tumescentstreifen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

�[0021] Nachfolgend werden die Figuren kurz erläutert.�

Fig. 1 zeigt einen Schnitt durch eine erfindungsgemä-
ße Brandschutzfassade.

Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch eine Brandschutzfas-
sade im Stand der Technik unter Verwendung
eines mit Intumescentstreifen versehenen zu-
sätzlichen Dämmkörpers.

Fig. 3 zeigt einen Schnitt durch eine im Stand der
Technik bekannte Brandschutzfassade unter
Verzicht auf ein zusätzliches, wärmedämmen-
des Bauteil im Glasfalzbereich.

Wege zur Ausführung der Erfindung

�[0022] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Fig.
1 erläutert werden, die bewusst so dargestellt ist, dass
ein weitgehende Übereinstimmung mit den oben be-
schriebenen Brandschutzfassadenkonstruktionen im
Stand der Technik besteht.
�[0023] Die in Fig. 1 dargestellte Brandschutzfassade
ist in einer Schnittdarstellung gezeigt. In dem dargestell-
ten Schnitt sind keine Glasklötze für die Brandschutzpa-
nele gezeigt. Es sollte aber deutlich sein, dass im Rie-
gelbereich die Brandschutzpanele auf Glasklötzen ab-
gestützt sind.
�[0024] Die Tragkonstruktion ist im vorliegenden Fall
zweiteilig vorgesehen und umfasst ein Grundprofil 4a aus
Stahl oder Edelstahl sowie eine im vorliegenden Fall als
Hohlprofil dargestellte Unterkonstruktion 4b, die eine ab-
weichende Form besitzen kann und auch aus einem Voll-
material-�Profilkörper bestehen kann. Als Materialien für
die Unterkonstruktion kommen neben Stahl und Edel-
stahl auch Aluminium und Holz in Frage. In gleicher Wei-
se ist auch eine einteilige Tragkonstruktion 4 aus Stahl
oder Edelstahl denkbar.
�[0025] Das Grundprofil ist im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel mit der Unterkonstruktion verbunden, wo-
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bei bei Referenzziffer 11 sowohl eine Verschraubung
oder auch bei geeigneter Materialpaarung eine Ver-
schweißung denkbar ist. Das Grundprofil weist Befesti-
gungsansätze 12 für einen einteilig vorgesehenen Innen-
dichtungsstreifen 5 auf, der in die Befestigungsansätze
12 eingehakt wird und sich über den im Grundprofil aus-
gebildeten Schraubkanal 13 erstreckt. An dem Innen-
dichtungsstreifen 5 liegen die Brandschutzgläser 3 an,
die fassadenaußenseitig wiederum von Außendichtun-
gen 6 gehalten werden. Sowohl die Innendichtungen wie
auch die Außendichtungen bestehen vorzugsweise aus
Chloroprene oder EPDM, da sich diese Werkstoffe als
geeignet für Brandschutzfassaden erwiesen haben. Die
Außendichtungen 6 werden in geeigneten Aufnahme-
geometrien eines Andruckprofils 7 aufgenommen, wobei
das Andruckprofil 7 aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium
besteht. Insbesondere bei der Verwendung eines An-
druckprofils 7 aus Aluminium sind zusätzlich ein oder
mehrere Zusatzhalter 8 vorgesehen. Die Zusatzhalter
bestehen aus Stahl oder Edelstahl und sind entweder im
Bereich der Befestigungsschrauben 9 stückweise oder
aber durchlaufend vorgesehen.
�[0026] Die Befestigungsschrauben bestehen aus
hochschmelzendem Metall, wie Stahl oder Edelstahl und
greifen in den Schraubkanal 13 ein.
�[0027] Die Innendichtung 5 ist in dem Bereich, indem
sie sich über den Schraubkanal erstreckt mit einer Befe-
stigungsaufnahme 14 versehen, die aus einem durch
zwei hakenartige Leisten begrenzten Aufnahmeraum be-
steht und dem Einziehen eines Dämmkörpers 18 dient,
der im Glasfalzbereich zwischen der Innendichtung 5 und
dem Andruckprofil 7 angeordnet ist. Der Dämmkörper 18
besteht aus einem optimierten Dämmmaterial ohne die
Verwendung von Intumescentmaterial. Als geeignetes
Dämmmaterial hat sich Schaummaterial mit geringer
Dichte erwiesen, wobei vorzugsweise PE-�Schaum ein-
gesetzt wird. Der Dämmkörper 18 ist mit einem hammer-
kopfartigen Ansatz 15 versehen, der so geformt ist, dass
er formschlüssig in der Befestigungsaufnahme 14 der
einteiligen Innendichtung 5 aufgenommen werden kann.
�[0028] Im Glasfalzbereich sind somit in dem in Fig. 1
dargestellten Pfostenabschnitt lediglich eine einteilige In-
nendichtung 5, der Dämmkörper 18 sowie die den
Dämmkörper 18 durchdringenden Fassadenschrauben
9 angeordnet.
�[0029] Da der Dämmkörper 18 aus einem geschäum-
ten Material mit geringer Dichte nur eine sehr geringe
Masse besitzt, brennt der Dämmkörper mit nur geringer
Rauchentwicklung ab, so dass sich die geforderten
Brandschutzeigenschaften auch unter Verwendung des
Dämmkörpers 18 noch erreichen lassen. Gleichzeitig
wird durch den Dämmkörper 18 eine sehr gute Wärme-
dämmung erzielt. Die Vorteile des erfindungsgemäßen
Dämmkörpers gegenüber den im Stand der Technik be-
schriebenen Lösungen bestehen darin, dass sich erheb-
liche Kosteneinsparungen realisieren lassen. Insbeson-
dere im Vergleich zur Lösung unter Verwendung eines
Dämmsteges mit daran angebrachten Intumescentstrei-

fen sind die Materialkosten deutlich geringer und das Ein-
bringen der Intumescentstreifen entfällt. Gleichzeitig
lässt sich aber unter Verwendung des Schaumkeders 18
eine verbesserte Wärmedämmung realisieren, weil bei-
de in Fig. 2 und 3 dargestellten Beispiele aus dem Stand
der Technik aus wärmetechnischer Sicht ungünstig sind.
Die Verwendung von Intumescentstreifen mit hoher Wär-
meleitfähigkeit ist ebenso ungünstig wie der Verzicht auf
jegliches wärmedämmende Material im Glasfalz, so dass
der erfindungsgemäße Fassadenaufbau gleichzeitig die
Brandschutzerfordernisse erfüllen kann und eine gute
Wärmedämmung bietet.

Patentansprüche

1. Brandschutzfassade, umfassend

- Brandschutzpaneele (3) oder Brandschutzglä-
ser, die zwischen Dichtstreifen (5, 6) gehalten
sind, wobei zwischen zwei der angrenzenden
Brandschutzpanelen (3) oder Brandschutzglä-
sern ein Glasfalz besteht;
- ein Andruckprofil (7), das mit Fassadenschrau-
ben (9), die sich durch den Glasfalz erstrecken,
gegen ein Grundprofil (4; 4a, 4b) fixiert ist; wobei
- sich im Glasfalz ein Dämmkörper (18) befindet,

dadurch gekennzeichnet, dass

- der Dämmkörper (18) aus intumescentfreiem,
Kohlenwasserstoff-�basiertem Polymerschaum
mit geringer Dichte besteht; und
- das Grundprofil integral oder separat mit einer
Tragkonstruktion (4b) vorgesehen ist und einen
Schraubkanal (13) aufweist, in den die Fassa-
denschrauben eingreifen.

2. Brandschutzfassade nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Grundprofil weiterhin Befestigungsansätze (12)
für die Innendichtung (5) aufweist.

3. Brandschutzfassade nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
die Dichtstreifen eine einteilige Innendichtung (5)
umfassen.

4. Brandschutzfassade nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
die Dichtstreifen (5, 6) aus Chloroprene oder EPDM
bestehen.

5. Brandschutzfassade nach einem der Ansprüche 1
bis 4, sofern diese auf Anspruch 2 rückbezogen ist,�
dadurch gekennzeichnet, dass
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sich die einteilige Innendichtung (5) über den
Schraubkanal (13) erstreckt und eine Befestigungs-
aufnahme (14) zur formschlüssigen Aufnahme des
Dämmkörpers (18) aufweist.

6. Brandschutzfassade nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
die Brandschutzpaneele Brandschutzgläser (3) um-
fassen.

7. Brandschutzfassade nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
der Dämmkörper (18) aus PE- �Schaum besteht.

8. Brandschutzfassade nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, weiter umfassend einen oder meh-
rere fassadenaußenseitig auf dem Andruckprofil (7)
angeordneten Zusatzhalter (8) aus Stahl oder Edel-
stahl.

9. Brandschutzfassade nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
die Befestigungsschrauben (9) aus hochschmelzen-
dem Metall bestehen.

10. Brandschutzfassade nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
sich im Glasfalzbereich ausschließlich eine einteilige
Innendichtung (5), der Dämmkörper (18), die Fas-
sadenschrauben (9) sowie gegebenenfalls Glasklöt-
ze befinden.

11. Brandschutzfassade nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass
keine Intumescentstreifen im Glasfalz vorgesehen
sind.

Claims

1. Fire- �resistant façade comprising

- fire- �resistant panels (3) or fire- �resistant glasses
which are mounted betweens sealing strips (5,
6), wherein a glass rebate exists between two
of the adjoining fire-�resistant panels (3) or fire-
resistant glasses;
- a contact- �pressure profile (7) which is fixed
against a base profile (4; 4a, 4b) by façade
screws (9) which extend through the glass re-
bate; wherein
- an insulating body (18) is located in the glass
rebate,

characterised in that

- the insulating body (18) consists of intumes-
cent-�free, hydrocarbon-�based polymer foam
having low density; and
- the base profile is provided integrally or sepa-
rately with a support construction (4b) and has
a screw channel (13) into which the façade
screws engage.

2. Fire- �resistant façade according to claim 1, charac-
terised in that the base profile also has attachment
shoulders (12) for the inner seal (5).

3. Fire- �resistant façade according to one of the preced-
ing claims, characterised in that the sealing strips
enclose an integral inner seal (5).

4. Fire- �resistant façade according to one of the preced-
ing claims, characterised in that the sealing strips
(5, 6) consist of chloroprene or EPDM.

5. Fire- �resistant façade according to one of claims 1 to
4, provided it is referred back to claim 2, character-
ised in that the integral inner seal (5) extends be-
yond the screw channel (13) and has an attachment
recess (14) for positive accommodation of the insu-
lating body (18).

6. Fire- �resistant façade according to one of the preced-
ing claims, characterised in that the fire-�resistant
panels comprise fire-�resistant glasses (3).

7. Fire- �resistant façade according to one of the preced-
ing claims, characterised in that the insulating body
(18) consists of PE foam.

8. Fire- �resistant façade according to one of the preced-
ing claims, also comprising one or more additional
supports (8) made from steel or stainless steel and
arranged on the contact-�pressure profile (7) on the
outer side of the façade.

9. Fire- �resistant façade according to one of the preced-
ing claims, characterised in that the attachment
screws (9) consist of refractory metal.

10. Fire- �resistant façade according to one of the preced-
ing claims, characterised in that only an integral
inner seal (5), the insulating body (18), the façade
screws (9) and optionally glass pads are located in
the glass rebate region.

11. Fire- �resistant façade according to one of the preced-
ing claims, characterised in that no intumescent
strips are provided in the glass rebate.
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Revendications

1. Façade ignifuge, comprenant : �

- des panneaux ignifuges (3) ou des vitrages
ignifuges, maintenus entre des bandes d’étan-
chéité (5, 6), une feuillure à verre étant créée
entre deux des panneaux ignifuges (3) ou vitra-
ges ignifuges limitrophes,
- un profilé de pressage (7), fixé contre un profilé
de base (4 ; 4a, 4b), à l’aide de vis de façade
(9) s’étendant à travers la feuillure à verre ; où
- un corps isolant (18) se trouve dans la feuillure
à verre,

caractérisée en ce que

- le corps isolant (18) est composé de mousse
de polymère à base d’hydrocarbure, exempt
d’intumescence, de faible masse volumique ; et
- le profilé de base est prévu d’une seule pièce
avec, ou séparément d’une construction support
(4b), et présente un canal à vis (13) dans lequel
s’engagent les vis de façade.

2. Façade ignifuge selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
le profilé de base présente en outre des appendices
de fixation (12) pour le joint d’étanchéité intérieur (5).

3. Façade ignifuge selon l’une des revendications pré-
cédentes,�
caractérisée en ce que
les bandes d’étanchéité comprennent un joint
d’étanchéité intérieur (5) réalisé d’une seule pièce.

4. Façade ignifuge selon l’une des revendications pré-
cédentes,�
caractérisée en ce que
les bandes d’étanchéité (5, 6) sont composées de
chloroprène ou d’EPDM.

5. Façade ignifuge selon l’une des revendications 1 à
4, dans la mesure où elle se réfère à la revendication
2,
caractérisée en ce que
le joint d’étanchéité intérieur (5) réalisé d’une seule
pièce s’étend sur le canal à vis (13) et présente un
logement de fixation (14) ; pour recevoir, en formant
une liaison à ajustement de forme, le corps isolant
(18).

6. Façade ignifuge selon l’une des revendications pré-
cédentes,�
caractérisée en ce que
les panneaux ignifuges comprennent des vitres ig-
nifuges (3) .

7. Façade ignifuge selon l’une des revendications pré-
cédentes,�
caractérisée en ce que
le corps isolant (18) est composé de mousse de PE.

8. Façade ignifuge selon l’une des revendications pré-
cédentes, comprenant en outre un ou plusieurs sup-
ports additionnels (18) en acier ou en acier spécial,
disposés, du côté extérieur de façade, sur le profilé
de pressage (7) .

9. Façade ignifuge selon l’une des revendications pré-
cédentes,�
caractérisée en ce que
les vis de fixation (9) sont composées de métal à
haut point de fusion.

10. Façade ignifuge selon l’une des revendications pré-
cédentes,�
caractérisée en ce que ,�
dans la zone de la feuillure à verre se trouvent ex-
clusivement un joint d’étanchéité (5) réalisé d’une
seule pièce, le corps isolant (18), les vis de façade
(9), ainsi que, le cas échéant, des cales de vitrage.

11. Façade ignifuge selon l’une des revendications pré-
cédentes,�
caractérisée en ce qu’ aucune bande à intumes-
cence n’est prévue dans la feuillure à verre.
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